
Schuldenbremse - ja oder nein?

Wie 
sollten Sie 
entscheiden?

Fragen zur Schuldenbremse

Soll das Land Hessen sparen, um eine 
Neuverschuldung zu vermeiden und seine 
Schuldenlast zu verringern?

Hätte man einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
der Regierung zum Sparen glauben können?

Hätte auch ein einfaches Landesgesetz genügt, 
um das angestrebte Sparen gesetzlich zu 
regeln?

Ist die Schuldenbremse auf Bundesebene, die 
ebenfalls ab 2020 keine Neuverschuldung mehr 
für die Bundesländer vorsieht, ausreichend?

Wird die Klage des Landes Schleswig-Holsteins 
gegen die Bundesschuldenbremse Erfolg haben?

Wird die Schuldenbremse an der Politik des 
Schuldenmachens etwas verändern?

Kann die Schuldenbremse das Problem der 
Verschuldung lösen?

Müssen bei Konjunkturschwächephasen und 
bei Naturkatastrophen Ausnahmen von der 
Schuldenbremse möglich sein?

Lässt die Änderung des Artikel 141 der 
hessischen Verfassung dem Landtag und der 
Landesregierung ausreichende Möglichkeiten, 
bei Bedarf trotzdem Schulden zu machen?

Ist bei finanziellen Einschnitten - wegen der 
möglichen Legitimation durch das Volk eine 
Schuldzuweisung durch die Politiker an den 
Bürger zu befürchten?

Ja / Nein

Die Auswertung finden Sie auf der 
Rückseite! Natürlich gilt letztlich 
auch hier: Denk! Selbst!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Bild “Money”CC-BY poolie (flickr.com)

www.piratenpartei-hessen.de



Woher kommt die Schuldenbremse?
Der Bundestag hat 2009 das Grundgesetz geändert und 
dort eine Schuldenbremse für die Haushalte des Bundes 
und der Länder eingeführt. Ab 2020 sollen die Länder 
keine Kredite mehr aufnehmen dürfen, der Bund nur 
noch in geringem Maße. Die Länder können per Gesetz 
Ausnahmen für konjunkturelle Schwächephasen und 
Katastrophenfälle vorsehen. 

Was steht in der “Schuldenbremse”?
Bisher heißt es in Artikel 141 der Landesverfassung 
sinngemäß: Kredite dürfen nur bei außerordentlichem 
Bedarf und in der Regel nur für Investitionen per 
Gesetz aufgenommen werden. In der neuen Fassung 
ab 2020 heißt es, dass der Haushalt grundsätzlich ohne 
Kredite auszugleichen ist. Dann folgen Ausnahmen für 
Konjunkturschwächen und Katastrophenfälle.

Ist das rechtlich schon alles sicher?
Der Landtag in Schleswig-Holstein wehrt sich gegen 
diese Grundgesetzänderung und klagt dagegen beim 
Verfassungsgericht. Die “Schuldenbremse” verletze den 
Grundsatz der Finanzautonomie, die Bund und Länder 
selbstständig und voneinander unabhängig über ihre 
Finanzen entscheiden lässt (vgl. Art. 109 GG).

Und wie argumentiert die Regierung?
Die Landesregierung hält die Änderung des Grund-
gesetzes und den damit verbundenen Konsolidierungs´-
zwang im Sinne einer generationengerechten und 
nachhaltigen Finanzpolitik für alternativlos. Sie will  
zudem sicherstellen, dass die Einführung der Schulden-
grenze nicht zu Lasten der hessischen Kommunen geht. 

Mehr Argumente gibt’s im Schuld-O-Mat im Netz unter:  
http://piraten.in/schuldomat

Infos zur Schuldenbremse

Auswertung
Zähle alle Punkte deiner Antworten zusammen!
Frage 1	 Ja (1) / Nein (0)	 Frage 6	  Ja (1) / Nein (0)
Frage 2	 Ja (0) / Nein (1)	 Frage 7	  Ja (1) / Nein (0)
Frage 3	 Ja (0) / Nein (1)	 Frage 8	  Ja (1) / Nein (0)
Frage 4	 Ja (0) / Nein (1)	 Frage 9	  Ja (1) / Nein (0)
Frage 5	 Ja (0) / Nein (1)	 Frage 10	 Ja (0) / Nein (1)

0-2 Punkte	 - klar ablehnend
3-4 Punkte	 - eher ablehnend
5 Punkte	 - keine klare Präferenz
6-7 Punkte	 - eher zustimmend
8-10 Punkte	 - klar zustimmend
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